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Von RULAND Engineering & Consulting GmbH innerhalb eines Projektes an den 
Auftraggeber gelieferte Software kann vom Auftraggeber folgendermaßen verwendet werden: 
 
1. Mitgelieferte marktübliche Software 

 
Die mit der Steuerung der Anlage mitgelieferten Lizenzen namhafter Softwarehersteller 
wie beispielsweise Siemens oder Microsoft werden in der marktüblichen Form und mit 
der marktüblichen Dokumentation von Programm- oder Quellcodes mitgeliefert. Diese 
Software darf - im Rahmen der mitgelieferten Lizenz - vom Auftraggeber 
weiterverwendet werden. 

 
 
2.  Von RULAND Engineering & Consulting GmbH entwickelte Software 

 
Die von RULAND Engineering & Consulting GmbH für Speicherprogrammierbare 
Steuerungen (SPS) entwickelten Standard-Funktionsbausteine stehen dem Auftraggeber 
für Programmerweiterungen an der gelieferten Anlage zur Verfügung. Diese Bausteine 
dürfen auch dupliziert und umbenannt werden. 

 
Für diese Standard-Bausteine, die von RULAND Engineering & Consulting GmbH für die 
eigene SPS-Programmierung entwickelt wurden, gilt: 
 
� sie sind geschützt 
� sie wurden intensiv getestet 
� sie sind qualifiziert 
� sie sind dokumentiert 
 
Die Qualifizierungsunterlagen können dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. 

 
Bei Änderungen des Programmcodes kann RULAND Engineering & Consulting GmbH 
ohne erneute Tests nicht für die korrekte Funktionsweise garantieren. Daher sind diese 
Bausteine aus Gewährleistungsgründen geschützt. 
 
Alle anderen Bausteine, die speziell für den Auftraggeber und dessen Anlage erstellt 
wurden (z. B. Grundoperationen), sind nicht geschützt und können jederzeit entsprechend 
den Wünschen des Auftraggebers verändert werden. 

 
 
 
 
 
 
  


